
 
 

 
 
Stadt Halle (Saale)        03. März 2023 
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters 
 
 
 
 
 
Beschlusskontrolle zur Sitzung des Stadtrates am 22.02.2023 
Anfrage von Herrn Nette zu Zivilschutzplänen 
Vorlagen-Nr.: SI:942/2023 
TOP: Ö 11.37 
 
 
Herr Nette fragte, wann zuletzt die Zivilschutzpläne für die Stadt Halle aktualisiert wur-
den. 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
Die Stadt Halle (Saale) ist nach § 5 des Gesetzes über den Zivilschutz und die Katastro-
phenhilfe des Bundes (ZSKG) für den Aufbau, die Förderung und die Leitung des Selbst-
schutzes der Bevölkerung und des Selbstschutzes der Behörden und Betriebe gegen Gefah-
ren, die aus einem Verteidigungsfall resultieren, zuständig. Über dies hinaus, nehmen die 
durch die Stadt Halle (Saale) aufgestellten Einheiten des Katastrophenschutzes im Verteidi-
gungsfall Aufgaben zum Schutz der Bevölkerung wahr, § 11 ZSKG. 
 
Zivilschutzpläne werden außerhalb der Zuständigkeit der Stadt Halle (Saale) durch den Bund 
in einer „Konzeption Zivile Verteidigung“ für das gesamte Bundesgebiet erstellt und gepflegt. 
Diese Konzeption ist der Stadt Halle (Saale) aus Gründen der Geheimhaltung nicht zugäng-
lich.  
 
 
 
 
Dr. Bernd Wiegand 
Oberbürgermeister 


